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Anlagenkonvolut C. Teilnahmeunterlagen 
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

bestehend aus: 

 Anlage C 1. Teilnahmeantrag  
 Anlage C 2. Angaben zu Bieter, Bietergemeinschaft, Unterbeauftragung 
 Anlage C 3. Erklärungen zu Tariftreue / Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 
 Anlage C 4. Eignung  
 Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (alternativ zu Anlage C 4. 

Eignung) 
 Anlage C 6. Datenschutzerklärung 
 Anlage C 7. KMU Bietererklärung  
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Anlage C 1. Teilnahmeantrag  
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

 
 

Europaweite Vergabe  
(Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) 

der Stadt Jarmen: Planungsleistungen der Objektplanung Freianlagen für die 
Errichtung eines Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in 

Jarmen 
 

 

 

Teilnahmeantrag 
für Objektplanung Freianlagen LPhen 1-9 

 
 

Name und Anschrift des Teilnehmers 

(Bei Bewerbergemeinschaften sind die Angaben des bevollmächtigten Bewerbers einzutra-
gen) 

Name:   

Straße, Nr.:    

Postleitzahl:   

Ort:   

Staat:   

Telefon:   

Telefax:   

E-Mail:   

Ansprechpartner:     
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Anlagen1: 
☐ Anlage C 2. Angaben zu Bewerber, Bewerbergemeinschaft, Unterbeauftragung 
☐ Anlage C 3. Erklärungen zur Tariftreue  
☐ Anlage C 4. Eignung  
☐ Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (alternativ zu Anlage C 4. Eig-

nung; d.h. wahlweise(!) anstelle von Anlage C 4. Eignung (bitte nicht beide For-
mulare einreichen!). 

☐ Anlage C 6. Datenschutzerklärung 
☐ Anlage C 7. KMU Bietererkärung 
 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung und Angabe 
meinen/unseren Ausschluss von dieser und weiteren Auftragserteilungen zur Folge ha-
ben kann. 

Bei Bewerbergemeinschaften erfolgt die Abgabe des Teilnahmeantrages durch den 
Bevollmächtigten.  
Ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht in Druckschrift 
angegeben, wird der Teilnahmeantrag ausgeschlossen. 
 
 
 
         
Name der natürlichen Person, die für die Abgabe  
des Teilnahmeantrages verantwortlich zeichnet 
(Druckschrift, ggf. ergänzt um die Unterschrift) 

 
1 Die beigefügten Anlagen sind anzukreuzen. 
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Anlage C 2. Angaben zu Bewerber, Bewerbergemein-
schaft, Unterbeauftragung   
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

1. Einzelbewerber oder Bewerbergemeinschaft 
Ich/Wir biete/n als 

•  Einzelbewerber  

Name/Firma   

Adresse   

   

•  oder 

 Bewerbergemeinschaft, bestehend aus folgenden Unternehmensträgern: 

1. Name/Firma    

 Adresse   

2. Name/Firma    

 Adresse   

3. Name/Firma    

 Adresse   

Als bevollmächtigten Vertreter der Bewerbergemeinschaft haben wir uns für das 
Vergabeverfahren, den Abschluss und die Durchführung des Vertrages auf den Unter-
nehmer  

Nr.    

geeinigt. 

Alle Mitglieder der Bewerbergemeinschaft haften als Gesamtschuldner. 
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2. Angaben zu der Bewerbergemeinschaft 
(Nur auszufüllen, wenn sich eine Bewerbergemeinschaft bewirbt.) 

Darstellung, welche Leistungen im Auftragsfall vom jeweiligen Mitglied der Bewerber-
gemeinschaft ausgeführt werden. 
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3. Unterbeauftragung 

lch/Wir beabsichtige/n, (Teil-)Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen:  

☐ ja 

☐ nein 

 Leistungen, für die Unterbeauftragung vorgesehen ist, sind zwingend anzugeben!  

 Die Benennung der Unterauftragnehmer mit Namen/Firma und Anschrift hat im 
Falle der Eignungsleihe bereits jetzt zu erfolgen. 

(Teil)Leistung  ggf. Name/Firma, Anschrift vorgesehener  

  Unterauftragnehmer 
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4. Verpflichtungserklärung Nachunternehmer 

Hinweise: Bedient sich der Bewerber eines Nachunternehmers, so ist die Verpflichtungs-
erklärung (4.) im Falle der Eignungsleihe bereits jetzt einzureichen. Ferner sind im Falle der 
Eignungsleihe die Nachweise und Erklärungen zur Eignung (Anlage C 4. Eignung) in ent-
sprechender Weise auch von dem Nachunternehmer vorzulegen (ggf. entsprechende Sei-
ten kopieren). (Bei der beabsichtigten Einschaltung von mehreren Unternehmen bitte den 
Vordruck in der erforderlichen Anzahl ausfüllen 

 

Name/Firma und Anschrift des anderen Unternehmens: 

         

         

         

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftrags-
vergabe an:  

         

         

         

die im Vordruck „3. Unterbeauftragung“ aufgeführten Auftragsteile zu erbringen, für die 
mein/unser Unternehmen als Leistungserbringer vom Bewerber vorgesehen und eingetra-
gen ist. Alle dafür erforderlichen personellen, sachlichen, finanziellen und sonstigen Mittel 
werden zur Verfügung gestellt. 

Ich/Wir erfülle(n) die hierfür notwendigen Eignungsanforderungen. Die diesbezüglichen 
Nachweise sowie die Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 
GWB vorliegen sind dieser Erklärung beigefügt. 

 

 

_______________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift, Stempel) 

 

bestätigt vom Bieter: 

 

 

_______________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift, Stempel) 
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Anlage C 3. Erklärungen zu Tariftreue / Beachtung der 
ILO-Kernarbeitsnormen   
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung ei-nes 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

1.  Erklärungen der Bieter nach § 9 Absatz 4 bis 6 VgG M-
V2: Mindestlohn  

Mein Unternehmen verpflichtet sich, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach § 9 
Absatz 4 Satz 1, Absatz 6 Satz 1 VgG M-V bei der Ausführung der Leistung mindestens 
das nach § 9 Absatz 4 Satz 1 und 2 VgG M-V maßgebliche Stundenentgelt zu bezahlen.  
Die Pflicht zu höherer Entgeltzahlung aufgrund anderweitiger Regelungen bleibt hiervon 
unberührt.  

Soweit mein Unternehmen Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, verpflichtet es sich, 
dem Nachunternehmer die für mich geltenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung 
dieser Pflichten durch den Nachunternehmer zu überwachen.  

2. Vereinbarungen nach § 10 VgG M-V zur Kontrolle der 
Mindestlohnzahlung  

Soweit der Auftragnehmer nach Maßgabe von § 9 Absatz 1, 4 und 5 VgG M-V ver-
pflichtet ist, gelten folgende Bestimmungen: 

Der Auftraggeber oder die andere Stelle nach § 10 Absatz 1 Satz 2 VgG M-V ist befugt, 
Kontrollen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 VgG M-V durchzuführen und dabei Einsicht in die 
Entgeltabrechnungen, die die zur Erfüllung des jeweiligen Auftrages eingesetzten Be-
schäftigten betreffen, sowie in die zwischen dem Auftragnehmer und seinen Nachunter-
nehmern geschlossenen Verträge zu nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten 
auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat vollständige 
und prüffähige Unterlagen zur Vornahme der Kontrollen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 VgG 
M-V bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber oder der anderen Stelle nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 VgG M-V unverzüglich vorzulegen.  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Obliegen-
heiten nach § 9 Absatz 1, 4, 6 und 9 VgG M-V eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 vom 
Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu höchstens 5 vom Hundert des Auftragswertes zu 
zahlen. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch dann verpflichtet, 
wenn der von ihm beauftragte Nachunternehmer oder ein von diesem eingesetzter Nach-
unternehmer gegen seine nach § 9 Absatz 5 begründete Obliegenheit verstößt, sofern 
der Auftragnehmer diesen Verstoß kannte oder kennen musste.  

Der vorsätzliche, grob fahrlässige oder mehrfache Verstoß gegen die Obliegenheiten 
nach § 9 Absatz 1, 4 bis 6 und 9 durch den Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer 

 
2 Gilt nicht, soweit Unternehmen oder vorgesehene Nachunternehmer mit Sitz im EU-Ausland verfahrens-
gegenständliche Dienstleistung ganz oder teilweise im EU-Ausland zu erbringen (vgl. § 9 Halbsatz 2 
VgG). 
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berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Vertrages. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 

3. Vereinbarungen nach § 11 VgG M-V zur Beachtung der 
ILO-Kernarbeitsnormen 

Bei der Ausübung meiner vertraglichen Leistungen verpflichte ich mich, ausschließlich Wa-
ren zu verwenden, die unter Beachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (International Labour Organization – ILO  http://www.ilo.org) fest-
gelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Informationen über 
die Gewinnung der Rohstoffe und die Herstellung der Ware sowie eine Liste der hieran 
beteiligten Unternehmen werde ich auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Ich informiere 
mich regelmäßig über die Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung und/oder der Her-
stellung der Ware. Über die Art und Weise der Informationsbeschaffung stelle ich auf 
Anforderung unverzüglich weitere Informationen zur Verfügung. 

Soweit ich Leistungen auf Nachunternehmer übertrage, verpflichte ich mich, dem Nachun-
ternehmer die für mich geltenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung dieser Pflich-
ten durch den Nachunternehmer zu überwachen. 
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Anlage C 4. Eignung  
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

A. Eignungskriterien 

I. Berufliche Qualifikation  
Projektleiter 

 

Name des Berufsträgers: 

 

 

 

Berufl. Qualifikation (Landschaftsarchitekt 
oder Ingenieur für Landschaftsplanung): 

Der Nachweis ist beizufügen. 

 

 

 

Jahre Berufserfahrung: 

 

 

II. Unternehmensbezogene Referenzen  
Es ist die auf der nächsten Seite abgedruckte Tabelle auszufüllen (diese ist ggf. zuvor 
zu vervielfältigen). 
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Referenz Nr. ____  

Bezeichnung des Referenzobjektes: 

 

Postanschrift des Objektes: 

 

 

Kurze Beschreibung und Benennung 
besonderer Anforderungen, Nut-
zungsart: 

 

 

 

Leistungsbild: 

 

 

Leistungsphasen nach § 39 HOAI  

Baukosten nach DIN 276 (für das 
Leistungsbild maßgebliche) 

 

Taggenauer Zeitpunkt der Fertigstel-
lung und Übergabe / Beendigung 
der LPh 8 (TT.MM.JJJJ) 

 

Schwierigkeit der Leistung 

Honorarzone: 

Honorarsatz: 

 

Auftraggeber 

- Ansprechpartner 

 

- Kontaktdaten 
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III. Berufshaftpflichtversicherung 

☐ Ich/wir erkläre(n), dass das Unternehmen über eine Berufshaftpflichtversicherung 
verfügt, deren Deckungssumme für Personenschäden mindestens 0,6 Mio. EUR und 
zusätzlich für sonstige Sach- und Vermögensschäden mindestens 0,2 Mio. EUR be-
trägt.  
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B. Erklärungen und Nachweise zum Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen  

1.  Erklärung zu Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB 

Erklärung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen 
(von jedem Bewerber bzw. Mitglied einer Bewerbergemeinschaft auszufüllen, ebenso von 
jedem Nachunternehmer). 

I. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine der zwingenden Ausschlussgründe 
nach § 123 GWB erfüllen: 

☐ Ja 

☐ Nein 

 Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkte III) er-
forderlich 

§ 123 Zwingende Ausschlussgründe 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Verga-
beverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, 
deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt 
oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Straf-

gesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetz-
buchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme 
an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller 
Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu 
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 
Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen 
Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Euro-
päischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Ver-
kehr), 

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), 

jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und in-
ternationale Bedienstete), 
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9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-
kehr) oder 

10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des 
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels). 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 
stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren 
Vorschriften anderer Staaten gleich. 
(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurech-
nen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Aus-
übung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 
(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Verga-
beverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 

Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechts-
kräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 
wurde oder 

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer 
Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, 
Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Straf-
zuschlägen verpflichtet hat. 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwin-
genden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Ab-
satz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffent-
lichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 
125 bleibt unberührt. 

II. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine der fakultativen Ausschlussgründe 
nach § 124 GWB erfüllen: 

☐ Ja 

☐ Nein 

Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkte III) erforderlich 

§ 124 Fakultative Ausschlussgründe 
(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen gel-

tende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
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2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wor-
den ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine 
Tätigkeit eingestellt hat, 

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 
Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage ge-
stellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, 

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass 
das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder 
bewirken, 

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber täti-
gen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte 
und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt 
werden kann, 

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in 
die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbe-
werbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt 
werden kann, 

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd man-
gelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz 
oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder 
nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

9. das Unternehmen 
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in un-

zulässiger Weise zu beeinflussen, 
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 

Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
c)  fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die 

die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflus-
sen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 
Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 
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III. Ich/wir führen folgende Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB an: 

Tatbestand nach GWB Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB 

(Erläuterungen ggf. auf separater Anlage) 

  

  

 
§ 125 - Selbstreinigung 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund 
nach § 123 oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, 
wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es 
1. Für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen 

Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 
2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem 

dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusam-
menarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfas-
send geklärt hat, und 

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die 
geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt. 
(2) Öffentliche Auftraggeber bewerten die von dem Unternehmen ergriffenen Selbstrei-
nigungsmaßnahmen und berücksichtigen dabei die Schwere und die besonderen Um-
stände der Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachten die öffentlichen Auftraggeber die 
Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als unzureichend, so begründen sie diese 
Entscheidung gegenüber dem Unternehmen. 

2. Erklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation  

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich 
geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Er-
öffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich/mein Unternehmen nicht in 
Liquidation befindet. 
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☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden 
wir ihn vorlegen. 

3. Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Zah-
lung von Steuern und Abgaben/Beiträgen zur Sozialversiche-
rung)  

☐ Ich/wir erkläre(n), dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von 
Steuern nachgekommen ist.  

 Auf Anforderung werde ich den Nachweis durch Bescheinigung des Finanzamtes (Ko-
pie ausreichend) beibringen; der Nachweis darf bei Ablauf der Teilnahmefrist nicht 
älter als sechs Monate sein.  

☐ Ich/wir erkläre(n), dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von 
Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist.  

 Auf Anforderung werde ich den Nachweis durch Bescheinigung der Krankenkasse(n) 
(Kopie ausreichend) beibringen; der Nachweis darf bei Ablauf der Teilnahmefrist 
nicht älter als sechs Monate sein. 
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C. Sonstige Erklärungen  

1. Erklärung des Bewerbers, dass die Umsetzung der freiberufli-
chen Leistung unabhängig von Ausführungs- und Lieferinteres-
sen erfolgt 

☐  Ich/Wir erkläre/n, dass die Umsetzung der freiberuflichen Leistung unabhängig 
von Ausführungs- und Lieferinteressen erfolgt 

 

2. Eigenerklärung des Bewerbers zur wirtschaftlichen Verknüpfung 
mit anderen Unternehmen und Zusammenarbeit mit Anderen 

Wenn keine wirtschaftliche Verknüpfung besteht, ist auch dies kenntlich zu machen durch 
Streichung oder den Eintrag „Trifft nicht zu.“ 

 
Unternehmen Beschreibung der Art der wirtschaftlichen Verknüpfung bzw. 

der Zusammenarbeit 
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Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

 

Diese Anlage kann alternativ zur Anlage C 4. Eignung eingereicht werden. Bitte nicht 
beide Anlagen ausfüllen! 
(folgt auf den nächsten Seiten) 
 
Zur computergestützten Erstellung der EEE kann die folgende Internetseite genutzt wer-
den: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=de 
 
  



Anlage C 5. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
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Anlage C 6. Datenschutzerklärung  
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten 
nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 

(Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016) 

Namen und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Verantwortlichen: 
Als Amtsvorsteher für das Amt Jarmen-Tutow, dieses für die Stadt Jarmen: 

Herr Frank Karstädt  
Amt Jarmen-Tutow 
Lindenstraße 13 
17126 Jarmen 
DE Deutschland  

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten: 
Frau Dörte Pilsniak, Lindenstraße 13, 17126 Jarmen 

Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

a) Zweck der Verarbeitung: 
Durchführung eines Vergabeverfahrens. 

b) Rechtsgrundlage: 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c i.V.m. § 6 Abs. 3 DSGVO und § 55 Landeshaushaltsordnung M-
V (LHO M-V) 

Als Bewerber bzw. Bieter sind Sie verpflichtet, die geforderten Angaben zu machen. Falls 
Sie diese Angaben nicht machen, kann Ihr Angebot/Teilnahmeantrag nach den vergabe-
rechtlichen Vorschriften vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 

Kriterien für die Festlegung der Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: 
Maßstab für die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sind die haushalts-
rechtlichen Aufbewahrungsfristen nach Landeshaushaltsordnung M-V sowie ggf. nach eu-
ropäischer Haushaltsordnung sowie § 8 Abs. 4 Vergabeverordnung (VgV) / § 6 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). 

Empfänger von personenbezogenen Daten: 
Personenbezogene Daten dürfen an andere Personen oder Stellen weitergegeben wer-
den, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist: 

Nach § 19 Abs. 4 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 4 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 21 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz fordert die Vergabestelle bei Aufträgen ab einer 
Höhe von 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, 
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vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a 
der Gewerbeordnung an. 

Nach § 9 Vergabegesetz M-V (VgG M-V) ist die Vergabestelle verpflichtet, von den 
Unternehmen Erklärungen über die Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen sowie 
Mindest-Stundenentgelte zu verlangen und deren Einhaltung nach § 10 VgG M-V zu kon-
trollieren. In diesem Zusammenhang können im Einzelfall steuerlich relevante personen-
bezogene Daten i.S.v. Artikel 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. 

Bei allen Vergabeverfahren sind auf Verlangen der Bieter, die nicht für den Zuschlag 
berücksichtigt worden sind, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie 
der Name des erfolgreichen Bieters mitzuteilen. 

Nach § 134 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) informiert 
die Vergabestelle die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden soll, über den 
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe 
der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine 
Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. 

Nach § 62 Abs. 1 Satz 1 VgV teilt die Vergabestelle jedem Bewerber und jedem Bieter 
unverzüglich seine Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die 
Zuschlagserteilung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaf-
fungssystem mit. 

Nach § 62 Abs. 2 Nr. 3 VgV unterrichtet die Vergabestelle auf Verlangen des Bieters 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrages in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) jeden Bieter über die Merkmale und 
Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters. 

Nach § 39 Abs. 1 VgV übermittelt die Vergabestelle spätestens 30 Tage nach der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung 
eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Hier werden auch Name und Anschrift 
des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde, veröffentlicht. 

Im Falle der Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer hat die 
Vergabestelle nach § 163 Abs. 2 Satz 4 GWB die Vergabeakte der Kammer sofort zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für das Verfahren der sofortigen Beschwerde vor 
dem zuständigen Oberlandesgericht nach § 171 GWB. In diesem Verfahren werden 
personenbezogene Daten ggf. auch an andere Verfahrensbeteiligte weitergegeben. 

Nach Durchführung einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder 
einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb jeweils ab 25.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer werden für die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen Auftrag 
der Name des beauftragte Unternehmens oder der natürlichen Person bekanntgegeben. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten: 
Diese Rechte ergeben sich aus Artikel 15 bis 18 DSGVO 
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Recht auf Auskunft 
Es besteht ein Recht auf Auskunft der von der Vergabestelle verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten. 

Recht auf Berichtigung 
Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden An-
gaben nicht (mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

Recht auf Löschung 
Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Der An-
spruch hängt jedoch u.a. davon ab, ob die Daten noch zur Erfüllung der Aufgaben benö-
tigt werden (s.a. Dauer der Speicherung). 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Es besteht ein Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bie-
ters zu verlangen, sofern nicht ein wichtiges öffentliches Interesse dem entgegensteht (z.B. 
wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln). 

Recht auf Widerspruch 
Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewer-
bers/Bieters ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widerspre-
chen, sofern nicht ein überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem 
entgegensteht (z.B. Durchführung eines Vergabeverfahrens). 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 
Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde im Land Mecklenburg-Vorpommern ist: 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V 
Werderstraße 74a 
19055 Schwerin 

Hierhin sind etwaige Beschwerden zu richten, sofern die Auskunft gebende Behörde ihren 
Pflichten nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekommen ist. 

Eine Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten (bspw. 
Eignungsnachweise dritter Personen) besteht nach Artikel 14 Abs. 5 Buchstabe c) DSGVO 
nicht, da die Datenerhebung im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdrücklich geregelt 
ist und dort zum Schutz der Interessen der betroffenen Personen eine vertrauliche Be-
handlung der Daten vorgesehen ist (§ 55 LHO M-V, §§ 97 ff. GWB, §§ 5, 8 VgV, §§ 3, 
6 UVgO). 

Weitere Informationen können Sie dem offiziellen Internetauftritt der Vergabestelle so-
wie dem offiziellen Internetauftritt des „Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit M-V unter www.datenschutz-mv.de entnehmen. 

 

 

____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Anlage 5. KMU Bietererklärung  
Vergabe der Stadt Jarmen: Freianlagenplanung für die Errichtung eines 
Feuerwehrgebäudes sowie Abriss vorhandener Gebäude in Jarmen 

 
(folgt auf der nächsten Seite)  



KMU-Bietererklärung

gemäß Vergabeerlass – VgE M-V

Erläuterungen:

Laut Nummer 1.3 – Bietererklärung – des Vergabeerlasses ist vom Bieter eine Erklärung 
darüber einzureichen, ob sein Unternehmen ein Unternehmen nach Nummer 1.4 – 
Begriffsbestimmung – des Vergabeerlasses ist. Die Erklärung ist spätestens mit dem Angebot 
einzureichen.

Angaben zum Bieter:

Die Firma _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

bestätigt, dass sie ein Unternehmen nach Nummer 1.4 ist. 

Die Begriffsbestimmung definiert kleine und mittlere Unternehmen nach folgenden Punkten, 
welche vom Bieter anzukreuzen sind, sofern diese Aussagen auf den Bieter zutreffen.

Kleinere und mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die:

□ weniger als 250 Personen beschäftigen

□ einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder

□ eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro

und

□ keiner Gruppe verbundener Unternehmen angehören oder

□ einer Gruppe verbundener Unternehmen angehören, die vorstehende Voraussetzungen 
hinsichtlich Beschäftigte und Jahresumsatz/Jahresbilanzsumme erfüllen.

Ort, Datum        Stempel, rechtsverbindliche 
Unterschrift/Unterschriften

Anlage C 7. 
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